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Die Entschuldigungsregeln der Deutschen Schule Madrid sehen bei der 
Unterrichtsbefreiung in besonderen Not- bzw. Ausnahmefällen folgende Zuständigkeiten der 
Genehmigung vor: 
 
Fachlehrer:    Anträge über einzelne Stunden (formlos) 
 
* Klassenlehrer:   Anträge für 1 Tag mit Angabe des Grundes 
 
** Schulleiter:   Antrag ab 2 Tagen und grundsätzlich bei „puentes“ 
(Klasse 1-4    und vor und direkt im Anschluss an Ferien 
Grundschulleiter)             (auch bei weniger als 2 Tagen) mit Angabe des 

Grundes. 
 
Alle Anträge ab 1 Tag sind mindestens 14 Tage vor der beabsichtigten 
Unterrichtsbefreiung mittels dieses Formulars einzureichen. 
 
Da Ihre Kinder den versäumten Unterrichtsstoff selbstständig nacharbeiten müssen, sollten Sie 
derartige Anträge wohlüberlegt stellen. Antragsformulare erhalten Sie im Schulleitungssekretariat und 
auf unserer Homepage. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Angaben des betreffenden Schülers) 

 
Vorname:............................................... Name:. ........................................................... 
 
Klasse: .....................................Klassenlehrer:.............................................................. 
 
Geschwister in Klasse/n ……………………………….. 
 
Name des Erziehungsberechtigten:....................................................Tel.:................... 
 
Ich bitte um Unterrichtsbefreiung am/von______________bis__________________ 

Begründung:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
________________________   __________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
___________________________________________________________________ 
 
Stellungnahme Klassenlehrer/-in: …………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
     genehmigt (Klassenlehrer / Schulleiter)  ……………………………………………….. 
 
     nicht genehmigt (Klassenlehrer / Schulleiter) …………………………………………… 
 
* Der / die Klassenlehrer/-in informiert den/die Schüler/-in über die Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung 
und legt den Vorgang zur Schülerakte! 
 
** Der Schulleiter informiert die Erziehungsberechtigten im Fall einer Nichtgenehmigung schriftlich. Bei 
Genehmigung informiert der  / die Klassenlehrer/-in den/die Schüler/-in und legt den Vorgang zur 
Schülerakte! 


